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Beginn: 09:06 Uhr 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie 

zur 125. Sitzung des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern. Ich stelle fest, dass 

der Landtag ordnungsgemäß einberufen wurde und beschlussfähig ist. Die Sitzung ist 

eröffnet. Die Tagesordnung der heutigen Sitzung liegt Ihnen vor. Wir setzen unsere 

Beratungen vereinbarungsgemäß fort.  

 

Gemäß Paragraf 4 Absatz 3 unserer Geschäftsordnung benenne ich für die heutige 

Sitzung den Abgeordneten Jan-Phillip Tadsen zum Schriftführer.  

 

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 20: Befragung der Landesregierung.  

 

Befragung der Landesregierung  

– Drucksache 8/6216 – 

 

Meine Damen und Herren, die von den Abgeordneten gemäß Paragraf 65 unserer 

Geschäftsordnung eingereichten Themen sind der Drucksache 8/6216 zu entnehmen. 

Gemäß unserer Geschäftsordnung ist zu jeder Frage eine Nachfrage zulässig. Die 

Fragen sollen nicht länger als zwei Minuten dauern und kurze Antworten ermöglichen.  

 

Bevor wir mit der Befragung beginnen, gestatten Sie mir noch einige Hinweise. Die 

Abgeordneten Thomas de Jesus Fernandes, Marc Reinhardt, Michael Meister und 

Sebastian Ehlers haben zwischenzeitlich ihre eingereichten Themen zu den Fragen 

Nummer 4, 11, 13 und 14 zurückgezogen.  

 

Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Ministers für Klimaschutz, Landwirtschaft, 

ländliche Räume und Umwelt und bitte die Abgeordnete Sandy van Baal, die Frage 

zum Thema Nummer 1 zu stellen. 

 

Sandy van Baal, fraktionslos: Guten Morgen! Meine Frage hatte ich ja schon letzte 

Woche eingereicht. Zwischenzeitlich ist zu dem Thema ja eine Presse rausgegangen, 

im NDR veröffentlicht. Es geht um das Wolfskompetenzzentrum. Mir war bisher nicht 

klar, wie das alles in der Praxis zusammenspielt mit dem Wolfsmanagement. 
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Deswegen bitte ich Sie, Herr Backhaus, das einmal praxisnah zu erläutern, wie Sie 

denken, wie das in der Zukunft funktioniert. 

 

Minister Dr. Till Backhaus: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau van 

Baal! Also grundsätzlich ist es so, wir haben ja drei Säulen. Die Säule eins ist die 

Prävention, die Säule zwei ist das Monitoring und die Säule drei ist das Management. 

Und wir haben natürlich zur Kenntnis genommen, dass wir in Deutschland und auch 

hier in Mecklenburg-Vorpommern ein deutliches Ansteigen der Wolfspopulation zu 

verzeichnen haben. Wir liegen jetzt in M-V bei 28 Rudeln, fünf Paaren und drei 

Einzeltieren. Deswegen haben wir entschieden, auch vor dem Hintergrund der 

Abstufung und auch des Gesetzgebungsverfahrens, was ja auf Bundesebene endlich 

hoffentlich zu einer rechtssicheren Umsetzung dieser Projekte führen wird, haben wir 

gesagt, wir müssen das stärker in die Fläche verlagern. 

 

Und dazu sind natürlich die Forstämter – Sie wissen, wir haben 29 Forstämter – und 

damit sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kooperation mit der Jägerschaft, 

in Kooperation mit den Landwirten natürlich in der Lage, insbesondere das Monitoring 

deutlich besser umzusetzen, denn wenn man in ein Management eintreten will, 

müssen wir gewährleisten, dass der gute Erhaltungszustand beibehalten wird. Der ist 

jetzt gemeldet, aber wir brauchen natürlich die Daten. Und die Daten funktionieren nur, 

wenn wir sie füttern, und zwar digital.  

 

Und deswegen haben wir entschieden, dass, wenn man so will, die drei Säulen jetzt 

in das Kompetenzzentrum eingegliedert werden und damit das aufgabenverstärkte 

Forstamt in Jasnitz diese Aufgabe übernimmt. Die koordinieren im Übrigen dann auch 

das gesamte Management und auch die Wissenschaft und die Forschung und auch 

die Öffentlichkeitsarbeit. Und sie koordinieren dann und sollen dann auch in der 

Zukunft, sobald der Managementplan und hoffentlich dann bis zur Sommerpause das 

Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene abgeschlossen ist – das ist ja morgen 

wieder im Bundesrat –, dass wir dann in dieses Management kommen.  

 

Aber ich sage auch noch mal sehr klar, meine/unsere Priorität liegt darin, die 

auffälligen, die schadensstiftenden Wölfe zu entnehmen. Und dies wird komplett dann 

tatsächlich über das Wolfskompetenzzentrum, über Jasnitz gesteuert, in 
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Zusammenarbeit mit den anderen Kollegen, mit der Wissenschaft, Dr. Stier, oder eben 

auch mit der Hotline. 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Frau Abgeordnete, möchten Sie dazu eine Nachfrage 

stellen? Bitte!  

 

Sandy van Baal, fraktionslos: Sehr gerne.  

 

Also dieses Kompetenzzentrum bündelt dann diese drei Säulen und ist 

Ansprechpartner dann für alle.  

 

Meine Frage ist auch: Wenn Landnutzer ein Problem haben mit Wölfen oder Fragen 

zu dem großen Thema haben, können die sich dann direkt an dieses 

Kompetenzzentrum wenden? 

 

Minister Dr. Till Backhaus: Ja. Sie wenden sich nach wie vor an die Hotline, da sind 

ja hervorragende Mitarbeiter, das sind die tatsächlich, die im Lande ja bekannten. Und 

wir sind ja auch dabei, im Übrigen mit den Verbänden, mit allen Verbänden, den 

Schutzverbänden, den Nutzverbänden, das Management noch mal jetzt auf die neue 

Situation auszurichten, dadurch, dass der gute Erhaltungszustand erklärt worden ist 

zum einen und zum Zweiten, dass ja das Bundesgesetz kommt.  

 

Ich sage aber hier und heute auch noch mal, das Bundesgesetz hat noch erhebliche 

Schwierigkeiten, also die Doppelzuständigkeit ist nicht weg, und wir haben auch bis 

jetzt keine rechtssichere und gerichtsfeste Aussage, dass wir tatsächlich nicht nur 

schadenstiftende, sondern eben auch die Entnahmen dann ordnungsgemäß und 

rechtssicher umsetzen können. 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Vielen Dank, Herr Minister!  

 

Ich bitte jetzt den Abgeordneten Hannes Damm, die Frage zum Thema Nummer 2 zu 

stellen. 

 

Hannes Damm, fraktionslos: Moin! Herr Backhaus! Frau Präsidentin!  
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Ich befrage Sie zur Genehmigung des LNG-Terminals Mukran beziehungsweise der 

Änderungsgenehmigung. Der Betreiber, die Deutsche ReGas, will die Strom- und 

Wärmeversorgung der Regasifizierungsschiffe am LNG-Terminal in Mukran dauerhaft 

doch nicht über eine lärm- und schadstoffärmere Kraft-Wärme-Kopplung an Land, 

sondern über die bordeigenen Motoren sichern. Dafür liegt ein Genehmigungsantrag 

beim StALU. Dieser stützt sich auf das LNG-Beschleunigungsgesetz, wodurch eine 

UVP entfallen würde. Die Anwendung des Beschleunigungsgesetzes ist jedoch nur 

dann möglich, wenn mindestens die Alarmstufe des Notfallplans Gas gilt. Sie wird vom 

BMWE festgelegt.  

 

Dazu zitiere ich aus der aktuellen Lagebewertung von der Website des BMWE, Zitat: 

„Das ... BMWE hat die seit dem 23. Juni 2022 geltende Alarmstufe des Notfallplans 

Gas in Deutschland aufgehoben. Seit dem 1. Juli 2025 gilt die Frühwarnstufe.“  

 

Ich frage dazu die Landesregierung: Auf welcher Rechtsgrundlage begründet die 

Regierung als Rechts- und Fachaufsicht, dass das Genehmigungsverfahren nach dem 

LNG-Beschleunigungsgesetz geführt wird, obwohl es erst nach Aussetzen der 

Alarmstufe des Notfallplans Gas eröffnet worden ist? 

 

Minister Dr. Till Backhaus: Sehr geehrte Frau Präsidentin!  

 

Sehr geehrter Herr Damm, wenn Sie die reale Situation vor Augen haben, wissen Sie, 

in welcher Situation wir uns befinden. Wie hoch ist der Füllstand der Gasspeicher in 

Deutschland? Wir gehen jetzt auf unter 35. Und ich glaube, dass man auch im 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie schlaflose Nächte hat, weil wir 

aufpassen müssen, dass die Energieversorgung für Deutschland und auch die 

Nachbarländer, die wir im Übrigen mitversorgen, ein Thema ist. Das nehme ich zur 

Kenntnis.  

 

Und ich will an dieser Stelle auch sagen, das Terminal ist ja genehmigt worden unter 

bestimmten Voraussetzungen.  
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(Auf der Regierungsbank klingelt 

das Handy von Minister Dr. Till Backhaus.) 

 

Das ist definitiv so.  

 

Ich kann jetzt ... 

 

(Minister Dr. Till Backhaus 

verlässt kurzzeitig das Rednerpult.) 

 

Hannes Damm, fraktionslos: Entweder jetzt das BMWE oder das StALU. 

 

Minister Dr. Till Backhaus: Das ist zum Beispiel das Bundeswirtschaftsministerium.  

 

(allgemeine Heiterkeit) 

 

Könnte sein, 

 

(Torsten Koplin, Die Linke: Weggedrückt.) 

 

könnte tatsächlich sein, dass wir noch in eine interessante Situation kommen in den 

nächsten Stunden oder Tagen, weil es bleibt kalt. Und deswegen will ich auch noch 

mal festhalten, das Terminal, das wir genehmigt haben – und ich habe große 

Hochachtung auch vor unseren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im StALU  

–, Sie wissen es im Übrigen ja auch, dass wir auch im Dezember im Übrigen vor dem 

Bundesverwaltungsgericht gewonnen haben und das Verfahren, das rechtliche 

Verfahren, sauber auch definiert ist. Und im Übrigen, die Grundlage ist tatsächlich nach 

wie vor das Energiewirtschaftsgesetz der Bundesrepublik Deutschland und natürlich 

auch das Beschleunigungsgesetz. Diese Grundlagen gelten und auf dieser Basis wird 

genehmigt.  

 

Und ich sage mal ausdrücklich auch an dieser Stelle allen, allen Kritikern noch mal 

ausdrücklich, ich sichere eine rechtssichere, eine gerichtsfeste Entscheidung, die 

sichere ich hier zu. Und wir gehen davon aus im Übrigen, dass auch dieses Verfahren 
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abgeschlossen wird und damit der Nachweis erbracht werden muss – und das 

Verfahren läuft ja aktuell –, dass wir in der ersten Dekade, der ersten Dekade des 

Märzes in diesem Jahr dann zu einer finalen Entscheidung kommen werden.  

 

Und im Übrigen, auch die Einwendungen der verschiedenen Einrichtungen, ob das 

DUH ist oder ob das Binz ist oder auch Anlieger selbstverständlich, die nehme ich 

sehr, sehr ernst. Sie kennen mich lange genug. Und für uns gilt der Grundsatz, 

gerichtsfeste und rechtssichere Grundlagen.  

 

Und im Übrigen, Sie haben recht, dass die Abstufung stattgefunden hat. Aber Sie 

wissen auch, dass es auch eine Vorwarnstufe gibt, und die ist nicht aufgehoben 

worden. Ich sage das ausdrücklich. Und deswegen bitte ich auch um Verständnis, ich 

will das mal ausdrücklich sagen, weil ich mich auch sehr, sehr intensiv mit dem Thema 

fast jeden Tag beschäftigen muss: Wie viele Menschen, wie viele Haushalte werden 

tatsächlich über Mukran aktuell versorgt? Das sind 6,2 Millionen Haushalte in 

Deutschland, die versorgt werden, und im Übrigen auch zwei große, zwei große 

Industriegebiete werden aus Mecklenburg-Vorpommern versorgt.  

 

Wir setzen, das ist meine letzte Aussage, wir setzen nach wie vor auf die 

Erneuerbaren. Das ist für uns ein Schwerpunkt. Ich hoffe, dass wir mit den Projekten 

in Mukran oder auch Lubmin in der Zukunft da schnell und zügig weiterkommen in 

Richtung der Erneuerbaren. 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Vielen Dank, Herr Minister!  

 

Herr Abgeordneter, möchten Sie eine Nachfrage stellen? Bitte!  

 

Hannes Damm, fraktionslos: Ja, sehr gerne. Vielen Dank!  

 

Herr Backhaus, es ging ja gerade eben nicht um das Infragestellen des Terminals 

insgesamt. Das ist eine ganz andere Debatte. Es ging um die Änderungsgenehmigung 

im aktuellen Verfahren und ob dafür eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist. 

Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Sie im Moment keine Rechtsgrundlagen – 

jedenfalls nach dem LNG-Beschleunigungsgesetz, weil Sie auch wissen, dass die 
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Alarmstufe eben nicht mehr gilt – bestehen sehen für dieses Genehmigungsverfahren. 

Habe ich Sie da richtig verstanden? 

 

Minister Dr. Till Backhaus: Für uns ist klar, nach dem alten Gesetz arbeiten wir, und 

das ist auch durch das Bundesverwaltungsgericht anerkannt worden. Und wir sind 

bestätigt worden in unserer Arbeit, dass wir nach diesen Grundlagen arbeiten. Und es 

ist der Antrag, ja – Sie müssen ja immer davon ausgehen, wann ist der Antrag gestellt 

worden und was hat zu der Zeit gegolten und wie ist die aktuelle Rechtslage –, und da 

sind wir sauber. 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Vielen Dank, Herr Minister!  

 

Bevor ich den nächsten Geschäftsbereich aufrufe, begrüße ich recht herzlich auf der 

Besuchertribüne Schülerinnen und Schüler der Heinrich-Heine-Schule aus 

Gadebusch. Herzlich willkommen! Schön, dass Sie heute hier bei uns im Landtag sind! 

Und auf der Pressetribüne begrüße ich recht herzlich zwei Gäste aus Essen, 

Nordrhein-Westfalen. Schön auch, dass Sie den weiten Weg zu uns gefunden haben!  

 

Ich rufe auf den Geschäftsbereich der Ministerin für Bildung und Kindertagesförderung. 

Die Justizministerin wird in Vertretung die Fragen beantworten. Ich bitte den 

Abgeordneten Hannes Damm, die Frage zum Thema Nummer 3 zu stellen. 

 

Hannes Damm, fraktionslos: Vielen Dank!  

 

Und zwar befrage ich Sie zum Masterplan Bildung für nachhaltige Entwicklung. In 

meiner Kleinen Anfrage mit demselben Titel, „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, auf 

der Drucksache 8/4978 frage ich nach der Erarbeitung oder dem Erarbeitungsstand 

des Masterplans für BNE M-V. Darauf antwortet das Ministerium Ihrer Kollegin, 

Bildungsministerium, im Juni 2025: „Im Jahr 2024 gab es einen umfangreichen 

Beteiligungsprozess.“ Und weiter: „Der Masterplan soll im Herbst 2025 vorliegen.“  

 

Im Rahmen der Haushaltsverhandlungen Ende letzten Jahres kam das Thema dann 

erneut auf und ich wurde vertröstet, dass da im Rahmen der Haushaltsbereinigung 

noch was zu erwarten sei, aber auch hier konnte ich dann leider nichts feststellen. Da 
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der betreffende Landtagsbeschluss mit dem Titel „Erarbeitung eines Masterplanes für 

Bildung für nachhaltige Entwicklung“ bereits aus dem Jahr 2023 stammt, erneuere ich 

hiermit meine Frage: Wie ist der aktuelle Stand bei der Erarbeitung des Masterplans 

BNE für Mecklenburg-Vorpommern und wann ist mit dessen Fertigstellung zu rechnen 

oder besser gesagt, woran hängt es denn noch? 

 

Ministerin Jacqueline Bernhardt: Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin!  

 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Damm, vielen Dank für die Frage! Im Namen meiner 

Kollegin Simone Oldenburg darf ich dazu Folgendes ausführen:  

 

Sie hatten es ja schon gesagt, der Masterplan war in dem Koalitionsvertrag Ziffer 290 

sowie in dem entsprechenden Landtagsbeschluss gefordert. Das Ministerium, das 

Bildungsministerium hatte dann die Federführung übernommen. Im 

Landtagsbeschluss, und das wissen wir alle, war formuliert worden, dass die 

Erarbeitung des Masterplans in einem angemessenen und breiten 

Beteiligungsprozess erfolgen sollte. Auch das wurde Ihnen ja in der Kleinen Anfrage 

schon dargestellt.  

 

Kern dieses Prozesses war die Arbeit in drei Fachforen: frühkindliche Bildung, Schule 

und berufliche Bildung. Und hier haben insgesamt 70 Personen aus verschiedenen 

Ministerien, Universitäten, Hochschulen, Gewerkschaften, Kommunen sowie aus 

verschiedenen nonformalen Bildungszusammenhängen mitgearbeitet und sich daran 

beteiligt. Die Fachforen entwickelten dann im Jahr 2024 in einem partizipativen 

Diskussionsprozess zahlreiche Ziele und Maßnahmen. Die Ergebnisse wurden von 

einer Koordinierungs- und Redaktionsgruppe geprüft und redigiert.  

 

Dem schloss sich ab Frühjahr 2025 die interne Ressortanhörung im Ministerium für 

Bildung und Kindertagesförderung sowie ab Herbst die erste Ressortanhörung 

innerhalb der Landesregierung an. Angesichts der Vielzahl von vorgeschlagenen 

Maßnahmen – aktuell sind es über 120 – gab es einen erheblichen 

Abstimmungsbedarf innerhalb der Landesregierung, zumal fast alle Ressorts mal mehr 

oder weniger betroffen waren von dem Masterplan. Frau Oldenburg bittet daher um 
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Verständnis, dass dieser Prozess etwas mehr Zeit in Anspruch genommen hatte, als 

es in Ihrer Kleinen Anfrage dargestellt war.  

 

Ziel ist es aber, nachhaltige Maßnahmen zu entwickeln, die dann im Sinne der 

Nachhaltigkeit auch wirken können. Der Masterplan, so Frau Oldenburg, ist auf gutem 

Weg. Voraussichtlich wird in der nächsten Woche die Verbandsanhörung starten. Der 

Zeitplan sieht dann final die Zuleitung zum Landtag vor der Sommerpause vor. – 

Danke schön! 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Herr Abgeordneter, möchten Sie dazu noch eine 

Nachfrage stellen? 

 

Hannes Damm, fraktionslos: Nein. 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Vielen Dank!  

 

Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Ministers für Inneres und Bau. Ich bitte den 

Abgeordneten Jan-Phillip Tadsen, die Frage zum Thema Nummer 5 zu stellen. 

 

Jan-Phillip Tadsen, AfD: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Minister! Guten 

Morgen!  

 

Die GEAS-Reform, die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, wartet 

auf Umsetzung, wartet darauf, dass sie in den Ländern, in Deutschland, aber auch in 

den Bundesländern, in Mecklenburg-Vorpommern konkrete Anwendung finden wird. 

Wir lesen in den letzten Wochen, dass es da einen Streit gibt, dass die Vereinbarungen 

zwischen Bund und Ländern, was die Anpassung, was die Umsetzung dieser Reform 

angeht, nicht wirklich vorankommen. Herr Minister, es wird sogar bei der 

Innenministerkonferenz davon gesprochen, dass erhebliche Risiken für eine 

fristgerechte Umsetzung der Asylgrenzverfahren bestehen würden. Es geht dabei um 

Finanzierungsfragen vor allem.  

 

Deshalb frage ich Sie zunächst: Welche Auswirkungen wird die Umsetzung der 

Reform auf die Asylpolitik des Landes haben und welche Maßnahmen muss das Land 
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auf den Weg bringen, damit man zu einer fristgerechten Umsetzung kommt, damit man 

zu einer fristgerechten Umsetzung auch kommt, ohne die Europäische Union in das 

Thema wieder einweihen zu müssen? 

 

Minister Christian Pegel: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Ich nehme an, die Europäische Union muss 

man gar nicht einweihen. Ich habe die in den letzten Jahren immer als relativ 

aufmerksam auch bei Regionalpolitik erlebt. Die schauen schon sehr genau in die 

jeweils national geführten Diskussionen. Erstens.  

 

Zweitens. In der Tat, es gibt einen Gemeinsamen-Europäischen-Asylsystem-Rahmen, 

den die jeweiligen Nationalstaaten, in diesem Fall also die Bundesrepublik 

Deutschland, durch eigene Gesetze ausfüllen müssen. Das Bundesinnenministerium 

bereitet diese Gesetzgebung vor. Es hat von Anfang an einen großen Wunsch der 

Länder gegeben mitzuwirken, denn das Gemeinsame Europäische Asylsystem hat, 

ich sage mal, drei große Punkte, an denen Änderungen herbeigeführt werden. 

 

Die erste Änderung berührt uns nicht unmittelbar. Es wird künftig möglich sein, an den 

sogenannten EU-Außengrenzen, dort also, wo die Europäische Union an einen Nicht-

EU-Nachbarstaat angrenzt, für gewisse Flüchtlings- und Asylsuchendengruppen 

Einrichtungen zur Bearbeitung von entsprechenden Anträgen einzuführen. Das würde 

dazu führen, dass ein Teil derjenigen, die bislang in verschiedenen europäischen 

Ländern, also auch außerhalb der EU-Außengrenzen, sich fortbewegt haben, dort 

eigentlich schon in die jeweiligen Asylverfahren überführt werden müssten.  

 

Zweitens. Das, was wir bisher als Dublin-Übereinkünfte, Dublin-Verordnung definieren, 

also Regelungen innerhalb der Europäischen Union – die in etwa wie folgt lauten: wer 

als Flüchtling oder Asylbewerber einen Fuß in die Europäische Union setzt, muss in 

dem Land, wo er das allererste Mal einen EU-Staat angetroffen hat, muss dort sein 

Asylverfahren führen und kann dann nicht quer durch die Europäische Union sich 

aussuchen, wo innerhalb der EU er das möchte –, dieses System soll deutlich 

effizienter werden und wird mit neuen Regelungen untersetzt. Das ist etwas, was uns 

durchaus berühren kann, wenn es denn dann gut funktioniert, worauf wir setzen.  
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Die dritte große Überschrift berührt uns gleichermaßen nach bisherigen 

Kenntnisständen nicht, nicht unmittelbar zumindest. Immer dann, wenn wir innerhalb 

der Bundesrepublik Deutschland – das sind Flughäfen und manchmal Häfen – 

Situationen haben, wo Menschen, die nicht aus der Europäischen Union zu uns 

kommen, über eine, in Anführungszeichen, „EU-Außengrenze“ innerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland kommen, die fliegen also mit einem internationalen Flug 

aus einem Nicht-EU-Mitgliedsland in Hamburg, Frankfurt, Berlin, wo auch immer auf 

dem Flughafen ein, dann kommen sie aus einem Nicht-EU-Mitgliedsland, überqueren 

quasi oder überschreiten das erste Mal die EU-Außengrenze dann am Flughafen, dass 

dort gleichermaßen in Nähe zu diesen jeweiligen, in Anführungszeichen, „EU-

Außengrenzen“ Einrichtungen entstehen sollen. Das sind die drei großen deutlichen 

Veränderungen.  

 

Der Streitpunkt ist zurzeit, wie die im GEAS, im Gemeinsamen Europäischen 

Asylsystem, vereinbarten sogenannten Screening-Bestimmungen umgesetzt werden. 

Screening meint in Wahrheit das, was wir schon vorher kennen: Ich muss einen 

Gesundheitscheck machen, ich muss eine erkennungsdienstliche Behandlung 

durchführen, also herausfinden, ob derjenige/diejenige, der/die vor mir steht, wirklich 

Christian Pegel ist oder welchen Namen auch immer Sie zugrunde legen möchten, die 

Herkunft klären, ob Vorstrafen vorliegen. Das tun wir schon heute. Die EU setzt 

allerdings vor, dass so etwas zum Teil viel grenznäher geschehen muss. Von daher 

kann es sein, dass wir an einigen Stellen, vornehmlich trifft es aber die Bundespolizei, 

dafür Sorge tragen müssen, dass das grenznah geschehen kann. 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Vielen Dank, Herr Minister!  

 

Herr Abgeordneter, möchten Sie eine Nachfrage stellen? Bitte! 

 

Jan-Phillip Tadsen, AfD: Ja, sehr gerne.  

 

Herr Minister, ich hatte Sie schon gefragt, welche konkreten Auswirkungen diese 

Reform auf das Land haben wird. Sie selber haben jetzt da drei Punkte angesprochen. 

Ein Punkt war die Frage der, nennen wir es mal Neujustierung der Dublin-Verfahren. 

Die Verordnung wird ja jetzt auch umbenannt.  
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Was wird sich denn ganz konkret für das Land denn auswirken? Welche Umsetzungen 

müssen vom Land gewährleistet werden, damit eine Neuordnung dieser Dublin-

Verfahren, eine, ich würde vermuten, damit eine Effektivitätssteigerung bei der 

Rücküberstellung von Dublin-Verfahren auch stattfinden kann? Was haben Sie da 

bisher konkret an der Hand, was das Land tun muss, damit dies ordentlich auf den 

Weg gebracht werden kann, und welche einzelnen Maßnahmen würde das Land dazu 

dann bereitstellen? 

 

Minister Christian Pegel: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Ich knüpfe an das eben Gesagte an, es wird sich in erheblichem 

Umfange an Abläufen des Dublin-Verordnungsprozesses orientieren. Es soll aber in 

der Tat deutlich effizienter sein. Je nachdem, wie die Verordnung der Bundesrepublik 

Deutschland am Ende ausgestaltet sein sollte, die gesetzliche Umsetzung, kann es 

sein, dass wir diejenigen, die unter diese früher Dublin- oder bisher Dublin-

Regelungen, künftig GEAS-EU-interne Regelungen fallen, es kann gut sein, dass wir 

in unseren Einrichtungen dafür Sorge tragen müssen, dass stärkere Separierungen 

stattfinden. Das kann ich Ihnen momentan noch nicht sagen, weil ich die 

abschließenden Gesetze nicht kenne. 

 

Ich gehe davon aus, dass sie heute oder morgen im Bundestag beraten werden. Nach 

meinem Kenntnisstand haben sich die Koalitionspartner auf Bundesebene verständigt. 

Sie haben den Ländern insbesondere Hinweise gegeben, die in den Verhandlungen 

mit uns eine Rolle spielten, weil diese Gesetzgebung durch die Bundesratsbefassung 

hindurch muss. Das wird allerdings erst Ende Februar nach meinem Kenntnisstand 

der Fall sein. Da geht es vor allen Dingen um die eben genannten Screeningpunkte 

und Kostentragungspflichten.  

 

Wenn also die Bundespolizei künftig bereits an der deutsch-polnischen Grenze 

medizinische Untersuchungen durchführen will – bisher haben wir Flüchtlinge erst, 

wenn sie in die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz kamen, untersucht, dort 

haben wir auch die medizinischen Voraussetzungen, wir haben Ärztinnen und Ärzte, 

Pflegepersonal, wir haben vor allen Dingen technische Geräte, um die es zum Teil 

geht –, dann werden wir sicherstellen müssen, dass wir im Zweifel mit Kliniken in 
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Anklam, Pasewalk, wo auch immer Verträge schließen, auf die die Bundespolizei 

zurückgreifen kann.  

 

Allerdings, und das war lange der Streit, der Bund hat bisher gesagt, das ist eure 

Länderproblematik, er scheint jetzt, das ist das Signal, die Kostentragungspflicht – weil 

es eben eine bundespolizeiliche Aufgabe ist, bei der wir nur helfen würden, indem wir 

dann medizinische Einrichtungen bereitstellen –, er scheint jetzt dazu 

umzuschwenken, die Kostentragungspflicht des Bundes zu bestätigen. Und dann wird 

es jetzt darum gehen, wie er konkret mit uns diese Kostenumsetzung vornimmt. Die 

Länder bestehen auf einer Spitzabrechnung. Ich hätte gerne pro Patienten bezahlt und 

nicht pauschal irgendeinen Betrag pro Jahr und in manchen Jahren, wenn es mehr 

sind, zahlen wir drauf, sondern es wird schon darum gehen, dass der Bundeshaushalt 

seine Aufgaben dann, die die Bundespolizei hat, auch vollständig abdeckt.  

 

Dass die Länder allerdings bei der medizinischen Zuordnung helfen müssen, leuchtet 

mir ein. Die Bundespolizei kann natürlich nicht entlang aller deutschen Außengrenzen 

eigene medizinische Einrichtungen einführen. Da werden die Länder unterstützen 

müssen. 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Vielen Dank, Herr Minister!  

 

Ich bitte jetzt die Abgeordnete Ann Christin von Allwörden, die Frage zum Thema 

Nummer 6 zu stellen. 

 

Ann Christin von Allwörden, CDU: Herzlichen Dank, Frau Präsidentin!  

 

Guten Morgen, Herr Minister! Meine Frage bezieht sich auf die Software der 

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben im Jahr 2022, meine ich, 

eine Anhörung gehabt zum Thema Cybersicherheit, im Innenausschuss, und da wurde 

von mehreren Experten auch bestätigt, dass das Defizit der IT des Landes oder der 

Software, die diese betrifft, sehr, sehr groß ist. Quasi wurde, ich habe das noch im Ohr, 

wörtlich gesagt, das Scheunentor steht weit auf, war so ein Satz, der da gefallen ist. In 

den Jahren 2022 und 2023 wurden ja auch bereits dann Penetrationstests vonseiten 

der Landespolizei zu der eingesetzten Software durchgeführt. 



125_TOP_20 – Befragung der Landesregierung 14 

 

Meine Frage ist: Was haben Sie nach den Erkenntnissen im Innenausschuss und nach 

den Ergebnissen, die Ihnen ja die Tests 2022/2023 geliefert haben werden – und die 

Ergebnisse können eigentlich nicht befriedigend gewesen sein –, was haben Sie da 

unternommen, um die Sicherheitslücken, die bekannt waren, zu schließen? 

 

Minister Christian Pegel: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Zunächst würde ich gerne die Trennung für alle die, die nicht dem 

Innenausschuss angehören, deutlich formulieren. Wir haben in der Tat eine 

umfangreichere Befragung gehabt und das von Ihnen gelieferte Zitat betraf vor allen 

Dingen kommunale IT-Infrastrukturen. Dazu war die Sorge geäußert worden, das Land 

müsse stärker Kommunen helfen, weil dort in einigen Bereichen – das war dann die 

zugespitzte Formulierung – Scheunentore weit offen stünden und, wenn eine 

kommunale IT-Landschaft geändert worden wäre, es durchaus auch Rückschläge in 

das Bundes- und das Landesnetz geben kann, erstens also reine 

Verwaltungsbereiche.  

 

Zweitens. Die IT der Polizei unterliegt besonderen Standards – das tut sie bundesweit, 

da gibt es Verabredungen –, die geht also weit über das hinaus, was klassische 

Kommunalverwaltungen umsetzen müssen, richtigerweise, weil es deutlich 

geschütztere Daten sind und deutlich sicherheitsrelevante Umstände. Und wenn Sie 

auf die eigentliche IT des Landes schauen, dann ist sie quasi in einer tiefen Wagenburg 

vergraben, weil typischerweise von außen gar keine Eingriffe stattfinden sollen. Sie 

sollen, wir beide sollen gar nicht zugreifen können. Deswegen ist auch die gesamte 

Polizei-IT der Reviere, selbst bis ins Ministerium der Kolleginnen und Kollegen hinein, 

die auf Polizei-, auf die Polizeiserver Zugriff haben, ein eigenes System verankert mit 

eigenen Zugängen, mit eigenen Datenleitungen, die gekapselt sind, sodass sie ein 

Stück weit, beinahe auch physisch getrennt, ein eigenes Netz haben.  

 

Wir öffnen dieses Netz aber in Teilen. Das ist vollkommen richtig. Das haben wir vor 

allen Dingen mit mPOL getan, also den polizeilichen Handys, mit denen die auch 

gewisse Datenverarbeitungen in dieses Netz hinein vornehmen können sollen. Und 

vor dem Hintergrund haben wir einen Sicherheitsring um diese Wagenburg für mPOL 

errichtet, mit dem wir sicherstellen, erstens, dass nur die polizeilich Berechtigten 
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überhaupt auf diese mPOL-Server kommen, also die, die die polizeilichen Handys 

managen, und erst von da aus dann mit einem besonderen Sicherheitsrelais man 

weitergehen kann.  

 

Sie fragen jetzt nach den Sicherheitstests, die alle Softwaren, alle 

Infrastrukturbetreiber klugerweise regelmäßig durchführen, auch die Polizei. Da geht 

es im Übrigen nicht nur um die eigentliche Sicherheit der Server, sondern es geht auch 

um die physische Sicherheit drumherum. Einer der sogenannten Penetrationstests 

betraf vor allen Dingen die Frage, ob wir als Menschen, die mit den Servern umgehen, 

mit den Computern umgehen, die Sicherheitsstandards einhalten. Und soweit es 

kleinere Dinge sind, werden die schnell abgestellt. Wenn es darum geht, und das 

gehört zu einem Penetrationstest dazu, dass er auch langfristig strategische Hinweise 

gibt, werden die dann mit den jeweiligen Möglichkeiten umgesetzt, dann, wenn zum 

Beispiel größere Architekturstrukturen, also wie überhaupt die Serverlandschaft 

aufgebaut ist, umgebaut werden. Von daher, im Hintergrund sind manche Aufgaben 

auch längere.  

 

Es hat aber keine Hinweise gegeben, dass wir akute Direktprobleme haben, die 

würden sofort gelöst, sondern es geht dann auch um Hinweise, wie man strategisch 

mittelfristig damit umgeht. 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Frau Abgeordnete, möchten Sie eine Nachfrage stellen?  

 

Ann Christin von Allwörden, CDU: Ja, sehr gern. 

 

Herr Minister, Sie hatten angekündigt, dass es wieder einen Test geben wird. Meine 

Frage ist: Nach welchen Standards wird dieser durchgeführt? 

 

Minister Christian Pegel: Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wir haben gesagt, dass wir uns nicht darauf beschränken werden, den eben 

genannten Ring um die Wagenburg, nämlich den für die mPOL-Handys erforderlichen 

Zugang, sicherheitstechnisch zu überprüfen, neu aufzusetzen, sondern dass wir auch 

das Gesamtsystem noch einmal anschauen lassen. Und an der Stelle werden die 

Verbindungen dieses Ringes hinein in den innersten Kern überprüft werden, die Frage 
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also, ob wir mit dem äußeren Ring, mit dem ja über entsprechende polizeieigene 

Handys Zugriffe dann am Ende auf die Polizei-IT stattfinden können, ob wir an den 

Stellen noch mal stärken können und auch in den weiteren Schutzmechanismen 

Verstärkungen vornehmen können, um es noch sicherer zu machen. Das ist die 

Überlegung. 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Vielen Dank, Herr Minister!  

 

Ich bitte jetzt die Abgeordnete Constanze Oehlrich, die Frage zum Thema Nummer 7 

zu stellen. 

 

Constanze Oehlrich, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Danke schön, Frau Präsidentin!  

 

Guten Morgen, Herr Minister! Ich befrage Sie zu dem Thema „Erkenntnisse zu dem 

offenkundig rechtsextremen Angriff auf ein Greifswalder Hausprojekt in der 

Silvesternacht 2025/2026“. Und ja, es gab in der letzten Zeit mehrere Medienberichte 

über Aktivitäten junger Neonazis in Greifswald und Umgebung. Thema war unter 

anderem der Angriff auf einen SPD-Wahlkampfstand. Auch wurde über einen Ableger 

des bundesweiten Netzwerks „Deutsche Jugend Voran“ berichtet, der unter dem 

Namen „Mecklenburgs Jugend Voran“ firmieren und aus etwa 20 Personen bestehen 

soll.  

 

Und in der vergangenen Silvesternacht gab es einen tätlichen Angriff auf ein 

alternatives Hausprojekt in Greifswald. Erst sollen die Täter die im Haus Anwesenden 

beleidigt und mit dem Tod bedroht haben. Dann sollen sie das Haus mit Steinen 

beworfen haben, zuletzt mit einem 20 Zentimeter großen Stein, der einen Bewohner 

nur knapp verfehlte. Und die Polizei konnte zwei Tatverdächtige feststellen.  

 

Ich frage Sie, Herr Innenminister: Inwiefern sind die Tatverdächtigen bereits 

anderweitig in Erscheinung getreten, durch politische Aktivitäten, durch politisch 

motivierte oder allgemeine Kriminalität? 

 

Minister Christian Pegel: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Sehr geehrte Frau Abgeordnete! Frau Fraktionsvorsitzende! Ich 
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weise darauf hin, das tue ich selbst im nicht öffentlichen Teil im Innenausschuss, 

erstens, das, was wir hier tun, ist, ein Gespräch führen über Ermittlungsverfahren, 

strafrechtliche Ermittlungsverfahren. Für die liegt die Sachleitungsbefugnis 

richtigerweise bei der Staatsanwaltschaft, die im Zweifel entscheiden kann, welche 

Informationen man schon geben kann, ohne weitergehende Ermittlungen zu 

gefährden, und welche man besser momentan noch nicht äußert. Und zum Zweiten, 

es gilt die Unschuldsvermutung und wir stecken noch mitten in den Ermittlungen.  

 

Ja, es sind durch die Kolleginnen und Kollegen am 1. Januar morgens gegen 04:00 

Uhr nach entsprechenden Angriffen durch zwei vermummte Personen auf ein 

Gebäude in Greifswald in der Nahbereichsfahndung zwei Personen festgestellt 

worden. Es ist auch mögliches Tatmittel sichergestellt worden, das kriminaltechnisch 

derzeit noch ausgewertet wird. Es hat dann erste Befragungen vor Ort gegeben und 

hintendran entsprechende weitergehende Ermittlungen und Zeugenvernehmungen 

beziehungsweise Geschädigtenvernehmungen. Anfangsverdacht besteht zu einer 

versuchten gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines vor Ort in der Tat 

anwesenden Bewohners. Es geht um einen Anfangsverdacht.  

 

Sie sprechen von „offenkundig rechts“. So weit sind die Kollegen noch nicht, 

richtigerweise. Wir stecken in Ermittlungen und die Kollegen schreiben mir extra auf, 

es gibt einen bestehenden Anfangsverdacht einer politischen Tatmotivation. Eine 

abschließende Prüfung der Tatmotivation wird erst bei Abschluss der Ermittlungen 

möglich sein. Zurzeit wird aber von einem Anfangsverdacht einer Tat, eines 

rechtsradikal motivierten Tatmotivs ausgegangen. Aber noch einmal: am Ende der 

Ermittlung wird stehen, weitergehende Hinweise zu Tatverdächtigen oder anderen 

Beteiligten, da bitte ich deutlich um Nachsicht, werde ich in einer öffentlichen Sitzung 

nicht geben können. Das könnte ich in der Deutlichkeit nicht einmal in einer nicht 

öffentlichen Sitzung des Innenausschusses.  

 

Hier gilt, dass die Staatsanwaltschaft die oberste Herrschaft über dieses Verfahren 

haben muss, und zweitens, dass ich auch bei der Frage, wie groß irgendwelche Dinge 

sind und wo sie hingehören, achtgeben muss, dass mir nicht hinterher im Zweifel 

jemand vorwirft, ich hätte weitergehende Ermittlungen erschwert, weil wir Dinge kundig 

gemacht haben, die hinterher Beteiligten helfen, sich im Zweifel 
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verdeckungsabsichtsmäßig zu betätigen, zu gut Deutsch, den Ermittlungsbehörden es 

schwerer zu machen, sie zu überführen. – Herzlichen Dank! 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Frau Abgeordnete, möchten Sie eine Nachfrage stellen? 

 

Constanze Oehlrich, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Gerne.  

 

Die Sachleitungsbefugnis, Herr Minister, der Staatsanwaltschaft ist mir sehr wohl 

bewusst. Es geht um das Verhalten der Polizeibeamt/-innen vor Ort. Und es ist halt so, 

dass ein Pressesprecher auf Presseanfrage geantwortet hat, ein politischer Angriff, ein 

politischer Hintergrund des Angriffs auf das Greifswalder Hausprojekt werde geprüft. 

Dabei scheint halt nun mal eine politische Motivation offenkundig nach Lage der Dinge, 

und deswegen hat sich einfach die Frage, stellt sich mir einfach die Frage, warum die 

Polizei den Angriff bisher nicht als politisch rechtsmotiviert eingestuft hat. Das haben 

Sie jetzt beantwortet. Es wird halt noch geprüft.  

 

Dann vielleicht die Frage: Wie bewertet denn die Landesregierung insgesamt den 

Angriff und die Bedrohungslage in Greifswald? 

 

(Thore Stein, AfD: Gegen welche Partei?) 

 

Minister Christian Pegel: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Sie hatten eben gesagt, Sie hätten mich nach den Polizeibeamten 

und deren Handeln vor Ort gefragt. Ich hole mir gerne hinterher das Protokoll noch mal 

oder schaue mir das Protokoll an, was ja ein Wortprotokoll sein wird. Ich bin mir 

ziemlich sicher, Sie haben mich nach den Tatverdächtigen gefragt und deren bisherige 

Einschätzung unsererseits. Also die Polizeibeamten haben bisher keine Rolle gespielt.  

 

Aber in der Tat, ich hatte eben dargestellt, dass die Polizei richtigerweise nach dem 

ersten Eindruck, noch einmal, vom Anfangsverdacht, der eine politisch 

rechtsextremistische Motivation annimmt, aber zu Recht sagt, am Ende der 

Ermittlungen können zuweilen andere Dinge stehen, und deshalb genau darauf 

verweist, dass es sich um Vorläufigkeit handelt.  
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Zweitens. Sie sagen, wie ist die Sicherheitslage in Greifswald insgesamt. Wenn ich auf 

die Daten dort schaue, das, was ich kenne, was ich als Rückkopplungen aus den 

verschiedenen Bereichen bekomme, haben wir in der Tat durchaus auch Ruckeleien. 

Sie hatten sie beschrieben. Wir haben einen vermutlich rechtsextrem motivierten 

Angriff auf einen SPD-Wahlkampfstand, ich glaube, in der Bundestagswahlsituation 

letztes Jahr im Januar oder Februar, gehabt. Wir sehen auch, dass es durchaus 

Jugendliche gibt, genau wie im ganzen Land und in der ganzen Republik, die sich 

diesen rechtsextremen Strömungen, die leider sehr, sehr stark geworden sind in den 

letzten zwei/drei Jahren und über soziale Medien sehr schnelle Ausbreitung bei 

gewissen Bevölkerungs- und Altersgruppen erfahren, dass wir das auch in Greifswald 

haben.  

 

Ich sehe aber nicht, dass wir momentan von einer deutlich über die bisherige Situation 

hinaus gesteigerten Gefahrenlage ausgehen würden, sondern wir stellen einfach fest, 

dass eine größere Stadt im Straftatengeschehen auch weiterhin immer turbulent bleibt. 

Und wir werden vermutlich auch in diesem Jahr im Rahmen des Landtagswahlkampfes 

wieder Zuspitzungen erleben.  

 

Ich kann von meinem eigenen Wahlkreisbüro – ich bin ja, darf ja zweimal als direkt 

gewählter Abgeordneter Greifswald vertreten –, mein Wahlkreisbüro erlebt Angriffe 

aus beiden politisch extremen Bereichen, immer mal abhängig davon, welche Themen 

eine Rolle spielen, mit Schmierereien, Aufklebern und all den Dingen. Von daher 

sehen wir, dass unterschiedliche Gruppen aktiv sind. Aber wir unterschätzen mit 

Sicherheit nicht, dass es vor allen Dingen eine sehr junge Garde Rechtsextremer gibt, 

die da offenbar um sich greift, ohne dass ich aber die mit Ihrer Frage möglicherweise 

intendierte Grundvermutung, es sei explosionsartig, teilen würde. Dafür habe ich keine 

Signale des Verfassungsschutzes oder der Polizei. – Herzlichen Dank! 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Vielen Dank, Herr Minister!  

 

Ich bitte jetzt den Abgeordneten Jan-Phillip Tadsen, die Frage zum Thema Nummer 

8 zu stellen. 
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Jan-Phillip Tadsen, AfD: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Minister! Das Thema 

Bezahlkarte, es hat uns schon seit einiger Zeit beschäftigt. In Mecklenburg-

Vorpommern wurden vom 30.07.2025 bisher 5.400 Bezahlkarten aktiv genutzt.  

 

Ich habe Sie bereits im vergangenen November-Plenum einmal fragen wollen, wie es 

um die Gestaltung zur Erlangung von Bargeld durch Asylbewerber unter Umgehung 

der Bezahlkarte aussieht in unserem Land. Ich wies dabei darauf hin, dass der 

Bundesgesetzgeber es war, dass man in der Bezahlkarte insbesondere ein taugliches 

Mittel zur Verhinderung von Geldzahlungen an Schleuser sieht. Die Bezahlkarte dient 

in der Intention des Bundesgesetzgebers also auch dazu, Geldflüsse an organisierte 

Verbrechen abzuschneiden.  

 

(allgemeine Unruhe) 

 

Wer bei Umgehungsgestaltung mitwirkt, erleichtert die Bedingungen für Geldflüsse an 

Verbrecher.  

 

Nun haben wir eine neue Situation. Immer mehr Informationen geraten in diesem 

Bereich an die Öffentlichkeit. Meine Frage daher zunächst an Sie: Was wäre die nach 

Ihrer Auffassung relevante Anzahl von verwirklichten Umgehungssachverhalten, bei 

der Sie die mit der Bezahlkarte verfolgten gesetzlichen Zwecke als beeinträchtigt 

ansehen? 

 

Minister Christian Pegel: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren!  

 

Zunächst, Herr Abgeordneter, zunächst würde ich mal zwei Vorwegbemerkungen mir 

erlauben: 

 

Erstens. Die Bezahlkarte ist ja in diesem Bundesland genau wie in Bayern eine eigene 

Ausschreibung. Viele hatten Bedenken, funktioniert sie. Ich würde für Folgendes 

werben, sie funktioniert sehr entspannt und gut. Die Einführung ist in allen 

Gemeinschaftsunterkünften und in den Erstaufnahmeeinrichtungen abgeschlossen. 

Und es gab ja große politische Bedenken, dass wir jetzt ganz viele Menschen, denen 
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wir die Karte in die Hand drücken, haben, die das mit großer Abwehr tun. Meine 

Rückmeldungen sind, dass es weitgehend undramatisch auch von denen, denen wir 

die Karte aushändigen, den Flüchtlingen und Asylsuchenden, dass also auch die die 

Karte relativ entspannt nehmen, weil sie wie bei vielen anderen hier im Raum wie eine 

Kreditkarte oder eine EC-Karte beim Bezahlen genutzt werden kann, aufgelegt werden 

und nach der Pandemie ja heute auch die meisten Bäckereien, Schlachtereien und 

viele andere kleine Geschäfte solche Zahlungsinstrumente annehmen. Also dem 

Grunde nach eine völlig undramatische Einführung, weder Probleme aufgetreten noch 

riesige Empörungen.  

 

Ich weiß, dass es einige politisch Beteiligte gibt, die weiterhin kritisch darauf gucken. 

Das nehme ich zur Kenntnis, und da kann man ja gern drüber streiten. Ich sehe das 

Diskriminierungsmerkmal nicht, weil die Karte ganz bewusst, noch einmal, wie eine 

EC- oder Kreditkarte ist. Das heißt, ich stelle mich in die Kaufhallenschlange und alle 

vor mir bezahlen mit ihrer Karte und ich tue das Gleiche, ohne dass ich deswegen 

auffalle.  

 

Sofern es bei Bargeldbeträgen Schwierigkeiten gibt, gibt es Rechtsprechungen, die 

wir im Zweifel auch umsetzen würden, wenn man sagt, ich bin aber aufgrund einer 

besonderen Situation mit den 50 Euro, die ich jeden Monat bar abheben darf, für mich 

als Einzelperson nicht ausreichend ausgestattet, und dann wird im Zweifel die Behörde 

ein Einzelverfahren führen. Soweit ich es wahrnehme, sind auch die Verfahren eher 

zurückhaltend.  

 

Zu guter Letzt – ich glaube, Sie hatten mich schon mal gefragt, ich weiß aber nicht, ob 

hier oder in nicht öffentlicher Sitzung im Innenausschuss –, technisch können wir den 

Kauf von Gutscheinen nicht ausschließen, weil wir eben auf ein bestehendes System 

aufstellen. Wir haben ja kein eigenes neues Visa- oder EC-Karten-System erfunden, 

sondern wir kaufen eine Karte, die auf solche Systeme aufsetzt. Warum? Weil damit 

die technische Infrastruktur, das System da ist und die Geschäfte auf ihre vorhandenen 

Bezahlsysteme aufsetzen können. Wir wollten ja gerade was, was praktisch wie eine 

EC- oder Kreditkarte nutzbar ist. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, was 

Eigenes zu erfinden.  
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Und vor dem Hintergrund haben wir eine Situation, dass wir auch mit den Regeln 

umgehen können müssen, den technischen. Und dazu gehört, dass ich Gutscheine, 

dass keine eigene Warengruppe in diesem Bezahlsystem ich ausgeschlossen kriege.  

 

Ich nehme wahr, dass auch diese Tauschvariante, die Sie vor Augen haben, ein 

absolutes Minderheitsproblem ist. Wir haben noch mal in Vorpommern-Greifswald 

nachgefragt, auch der Landkreis sieht darin kein Problem. Es mag Einzelfälle geben.  

 

Wenn Sie fragen, wo die signifikante Größe beginnt, würde ich behaupten, wenn 

tatsächlich flächendeckend im ganzen Land 10/15 Prozent erkennbar jeden Monat 

sich fänden, die in dieser Weise umgehen, dann würde ich mir das erste Mal anfangen 

Gedanken zu machen, ob wir mit dem Bundesgesetzgeber reden müssen. Solange 

ich die Zahl der Fälle vermutlich mit Ihnen gemeinsam an wenigen Händen abzählen 

kann und das ein Aktionsmodus vor Ort bleibt, der eine kleine Gruppe betrifft, bin ich 

da sehr zurückhaltend.  

 

Unsere Verwaltungsvereinfachung hat es erbracht, das war ja das Hauptziel, nicht drei 

Tage lang Bargeld auszuzahlen. Die Beteiligten kriegen jetzt bargeldlos Geld. Das 

macht es sicherer für alle Beteiligten. Das System funktioniert reibungslos und wir 

müssen, glaube ich, gemeinsam aufpassen, dass wir die Gruppen, die was anderes 

tun, nicht hochpuschen, indem wir sie ständig in der Zeitung stehen lassen. Das macht 

es überhaupt erst riskant, dass eine Menge anderer Leute mitmachen. Momentan ist 

das ein sehr kleiner Kreis, der sich da beteiligt. – Herzlichen Dank! 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Vielen Dank, Herr Minister!  

 

Herr Abgeordneter, möchten Sie eine Nachfrage stellen? 

 

Jan-Phillip Tadsen, AfD: Ja, sehr gerne, Frau Präsidentin!  

 

Herr Minister, es gibt ja eine Internetseite, die wir da benennen können, 

„seebruecke.org“. Dort werden mittlerweile allein sechs Initiativen in Mecklenburg-

Vorpommern aufgelistet, die genau diese Angebote machen. Meines Wissens gibt es 

auch Abgeordnete hier im Landtag, die sich da sehr offen für aussprechen, die Teil 
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Ihrer Koalition sind, die in der Linkspartei sitzen. Diese Menschen sprechen sich ganz 

aktiv dagegen aus, dass man so verfahren soll.  

 

Wie antworten Sie diesen Menschen politisch gesehen? 

 

Minister Christian Pegel: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren!  

 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, genauso, wie ich Ihnen geantwortet habe. Also es 

gibt momentan, glaube ich, niemanden, der größere Zweifel haben kann, wo ich da 

stehe. Ich habe gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen diese Karte umgesetzt. 

Ich habe immer gesagt, dass unsere Hauptmotivation, das bleibt sie auch, die 

Verwaltungsvereinfachung ist.  

 

Noch mal, wir haben in allen Gemeinschaftsunterkünften und der 

Erstaufnahmeeinrichtung in den letzten Jahren zum Teil drei Tage lang Bargeld 

ausgezahlt. Das hat einen Riesenaufwand gemacht, und das Bargeld müssen Sie klein 

haben. Das heißt, Sie brauchen Sicherheitsdienste, Sie müssen es da liegen haben, 

Sie müssen mit den einzelnen Beteiligten umgehen. Jetzt sind das wenige 

Knopfdrücke und es macht quasi die Rechnerlandschaft im Hintergrund bei vielen 

Tausend Karten die Auszahlung. Also für die Kolleginnen und Kollegen, für alle 

Beteiligten hat es einen wesentlichen Entspannungsfaktor gebracht. Erstens.  

 

Zweitens, noch einmal, ich halte das für ein absolutes Minderheitenthema. Selbst 

wenn es sechs Initiativen sind, ich höre – wir haben in Vorpommern-Greifswald 

nachgefragt, wir haben unsere eigenen Kollegen noch mal ins Gespräch genommen 

–, ich höre, dass es dort wirklich an wenigen Händen abzählbar ist. Ich glaube, dass 

wir gemeinsam aufpassen müssen, dass wir ein Thema nicht deutlich populärer 

machen, als es bislang ist.  

 

Und ich werbe auch noch mal für das, was ich zumindest im Innenausschuss schon 

gesagt habe, das würde ja bedeuten, dass eine Vielzahl von Menschen, die in 

Deutschland leben, sich finden und sagen, ich gehe regelmäßig mit Bargeld zu einem 

Ort, kriege dafür einen Einkaufsgutschein und gehe dann mit dem Einkaufsgutschein, 

wiederum gebunden ja am Ende auch an gewisse Ladenlokale, Sie kriegen dann ja 
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für eine der verschiedenen Supermarktketten entsprechende Gutscheine, das 

umsetzen. Und das müsste ich über Jahre tun.  

 

Ich glaube nicht an die Massentauglichkeit solcher Überlegungen. Ich sehe, dass es 

unser System nach meiner Überzeugung nicht erschüttert und durcheinanderbringt, 

und halte es weiterhin für eine absolute Randthematik. Aber ich werbe dafür, dass 

eben auch die, die die Karte kriegen, uns nicht reihenweise kritisch gegenübertreten – 

zumindest sind das die Rückkopplungen, die ich erhalte –, sondern die große Mehrzahl 

die Karte nimmt und damit umgeht.  

 

Und im Übrigen, wenn Sie heute in Geschäfte gehen, bin ich überzeugt, die 

Bargeldzahlenden sind echt in der Minderheit. Das heißt, ich werde mit einer 

Kartenzahlung nicht diskriminiert.  

 

Man kann trotzdem anders darauf gucken. Den Spagat halte ich in meinem eigenen 

Wahlkreis aus und den halte ich auch in der Koalition aus, dass einige das für weniger 

menschenwürdig halten als ich. Ich finde Kartenzahlung nicht menschenunwürdig und 

praktiziere sie selber und erlebe, dass meine Kinder sie praktizieren. Die nächste 

Generation ist da noch mal entspannter. – Herzlichen Dank! 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Vielen Dank, Herr Minister!  

 

Ich bitte jetzt die Abgeordnete Ann Christin von Allwörden, die Frage zum Thema 

Nummer 9 zu stellen. 

 

Ann Christin von Allwörden, CDU: Herzlichen Dank, Frau Präsidentin!  

 

Herr Minister, mit dem neuen Absatz 5 in Paragraf 3 des Versammlungsgesetzes, der 

die örtliche Zuständigkeit der zuständigen Behörde regelt, kann das für Inneres 

zuständige Ministerium „die Aufgabe der nach dem Versammlungsgesetz zuständigen 

Behörde wahrnehmen, wenn die Durchführung mehrerer, in einem inhaltlichen 

Zusammenhang stehender Versammlungen in den Zuständigkeitsbereichen 

verschiedener Kreisordnungsbehörden eine einheitlich zu treffende Entscheidung 

erfordert oder wenn es sich aus Sicht des für Inneres zuständigen Ministeriums um 
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eine Versammlung von besonderer Bedeutung handelt. In diesen Fällen ist die 

Erklärung des Benehmens durch die Kreisordnungsbehörden nicht erforderlich. „So 

mal der Einstieg, damit wir wissen, worüber wir reden. 

 

Das Innenministerium hat mitgeteilt in der „Ostsee-Zeitung Wismarer Zeitung“ vom 

19.01.2026: „Der Begriff ‚besondere Bedeutung‘ sei gewählt worden, um diese 

Regelung auch in Fällen anwenden zu können, ‚die aus heutiger Sicht noch nicht 

vollkommen vorhergesehen werden können, für die aber ein Bedarf bzw. der Wunsch 

der Versammlungsbehörden nach einer Übernahme durch das für Inneres zuständige 

Ministerium besteht‘“. So wurde es gesagt.  

 

Meine Frage ist: Eröffnet die Auslegung eine Generalklausel für das Innenministerium, 

bei lediglich eigener Feststellung einer Versammlung von besonderer Bedeutung die 

Zuständigkeit an sich zu ziehen? 

 

Minister Christian Pegel: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Jetzt müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir keine hoch 

juristische Debatte führen, die für viele Nichtjuristen, da bin ich ja die Ausnahme, nicht 

sehr erfreulich ist.  

 

Ich versuche mal, Folgendes zumindest vorweg – damit wir einordnen, wo wir uns jetzt 

bewegen – an die Hand zu geben. Es gibt Dinge, die macht die kommunale Verwaltung 

wirklich als ihr eigenes. Wir nennen das eigener Wirkungskreis. Das sind deren 

Aufgaben. Da gucken wir als Land nur drauf, ist das Recht im rechtlichen Rahmen des 

Zulässigen, und wenn es im rechtlichen Rahmen ist, dürfen alle Entscheidungen selbst 

getroffen werden. 

 

Und daneben gibt es Aufgaben, die eigentlich originär beim Land liegen. Dazu gehört 

zum Beispiel Versammlungsrecht. Da wir aber mit unseren Landesbehörden gar nicht 

ausreichend in der Fläche vertreten sind, nimmt man sich jetzt also die 

Kreisverwaltungen quasi als untere Landesbehörden und bittet den Landrat mit seinen 

Beamten, als untere Landesbehörde tätig zu werden. Das ist die Überlegung dahinter. 
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Das geschieht im Versammlungsrecht. Dadurch hat das Innenministerium nicht nur 

einen rechtlichen Rahmen zu überprüfen, sondern kann auch fachlich in jeder Hinsicht 

jederzeit Weisung erteilen. Das ist schon vor dieser Änderung so, nennt sich oberste 

Versammlungsbehörde, die ist das Innenministerium, untere Versammlungsbehörden, 

das sind die jeweiligen Landräte beziehungsweise die Oberbürgermeister. In jedem 

Einzelfall wäre es, weil es eben nicht nur eine Rechtsaufsicht, sondern eine 

Fachaufsicht ist – die auch bis in die Zweckmäßigkeitserwägungen gehen darf, wir 

dürfen also sagen, wir hätten gern eine per se andere Behandlung von 

Demonstrationslagen als die, die ihr vornehmt –, könnte es eine Weisung geben.  

 

Natürlich kann auch das Innenministerium nichts Rechtswidriges anweisen, aber es ist 

schon heute so, dass sie dem Grunde nach wie in einer eigenen Landesbehörde sehr 

konkrete Vorgaben machen können. Ich kann aber keine Bescheide und ich kann vor 

allen Dingen nach außen keine rechtswirksamen Aktivitäten entfalten, solange ich – 

so ist der Rechtsstaat, eigentlich eine gute Einrichtung – in einer Verordnung festgelegt 

habe, dass die oberste Versammlungsbehörde selbst überhaupt keine 

Demonstrationsgeschehen selber begleitet, sondern es immer die Behörden tun. 

 

Und dann hatten wir, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, vorletztes Jahr, 

glaube ich, die sogenannten Bauernproteste gleich zu Beginn des Januars. Wir haben 

eine Situation gehabt, wo in ganz vielen Landkreisen entlang der Autobahnen gleiche 

Demonstrations- oder Versammlungslagen, das ist der richtige rechtstechnische 

Begriff, stattfinden sollten und jetzt alle Behörden einzelne 

Demonstrationsbearbeitungen vornehmen mussten. Da haben wir als Ministerium 

einen Riesenaufwand gehabt – da waren alle einverstanden –, wir haben koordiniert, 

wir haben auch mit den Anmeldern gesprochen, aber alles immer in dem halbseidenen 

Bereich, wir koordinieren für die, die eigentlich zuständig sind.  

 

Das war der Grund in der Tat, die Verordnung anzufassen und zu sagen, für Lagen, 

wo erkennbar nicht nur kleinräumig was betroffen ist, wollen wir uns im Zweifel auch 

als Behörde selber den Hut aufsetzen können. Und dann verhandeln wir und machen 

auch den Bescheid und müssen nicht über die anderen spielen und denen Weisungen 

geben, sondern wenn wir die entsprechende Koordinierung vornehmen, machen wir 

auch den Bescheid. Und das ist der Hintergrund, sowohl bei Lagen, die erkennbar 
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mehrere Beteiligte betreffen, können aber auch Lagen sein, die besondere Brisanz 

haben, die besonders nach außen hervorstechen, wo entweder die 

Versammlungsbehörde des Kreises sagt, könnt ihr bitte übernehmen, oder aber unser 

Eindruck entsteht.  

 

Da Sie einen Begriff haben, der Ermessensausübung erfordert, und die ist immer 

rechtlich überprüfbar, da eine besondere Lage erforderlich ist, wird es immer eine 

besondere Begründungserfordernis des Ministeriums geben. Aber ja, wir eröffnen 

damit für besondere Lagen. Eine war zu Beginn dieses Jahres erneut. Wir hatten 

wieder kleinere Formen von Bauernprotesten. Da hat es sich sehr bewährt, dass wir 

direkt den Bescheid machen, dass wir direkt bearbeiten. Und wir hatten ein paar Tage 

später eine Situation, wo Richtung polnische Grenze zumindest Demonstrationen 

stattfinden sollten, die möglicherweise zu Blockaden des Grenzverkehrs geführt 

hätten. Das hat der Landkreis ohne uns gemacht richtigerweise. Wir haben beraten. 

Aber wenn er in der Situation gesagt hätte, jetzt wird es außenpolitisch, übernehmt 

bitte, hätten wir es damit gekonnt. Bislang hätten wir selbst keine Bescheide in dem 

Bereich machen können. 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Vielen Dank, Herr Minister!  

 

Frau Abgeordnete, möchten Sie eine Nachfrage stellen? 

 

Ann Christin von Allwörden, CDU: Ja, sehr gern.  

 

Soweit ich das verstanden habe, haben Sie es aber jetzt so geändert, dass es nicht 

nur darum geht, dass es an verschiedenen Orten stattfindet, weil jetzt ja nicht die 

Formulierung „an verschiedenen Orten und von besonderer Bedeutung“, sondern es 

ist „oder von besonderer Bedeutung“. Das heißt, es wäre auch möglich, eine 

Veranstaltung wie zum Beispiel „Jamel rockt den Förster“, weil ja nicht zwei Kriterien 

erfüllt sein müssen, sondern auch nur eins, dass auch da die Möglichkeit besteht, dass 

Sie das an sich ziehen können.  
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Und die Frage ist dann: Wäre „Jamel rockt den Förster“ denn aus Sicht des 

Innenministeriums eine besondere, wie war das jetzt, eine besondere, eine 

Versammlung von besonderer Bedeutung? 

 

Minister Christian Pegel: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 

In der Tat sind das zwei unterschiedliche Konstellationen. Das habe ich eben auch 

deutlich gesagt. Ich habe Ihnen nämlich deshalb das Beispiel der polnischen Grenze 

genannt. Da geht es nur um einen Landkreis, der betroffen ist. Also da gibt es 

überhaupt kein Problem von über Landkreisgrenzen hinausgehender 

Demonstrationslage. Aber ich habe auf einmal eine Situation, wo ich im Zweifel 

vielleicht sogar mit dem Auswärtigen Amt sprechen muss, wenn es dazu käme, dass 

Grenzkontrollen behindert werden. Ich muss möglicherweise mit dem 

Bundesinnenministerium oder dem Bundesfinanzministerium reden, wenn der Zoll 

betroffen ist. Und das wäre, wenn es gemeinsam gewollt ist, eine besondere Situation. 

 

Und jede Demonstrationslage im Land kann so eine Besonderheit erfüllen, wenn es, 

noch einmal, ein besonderes Gefahrenpotenzial gibt, eine besondere Situation, dass 

Bundesbehörden massiv eingebunden werden müssen. Sie werden kein abstrakt 

einzelnes Merkmal haben und sagen, diese Versammlung ist es immer, sondern Sie 

haben die Möglichkeit bei Dingen, die besonders herausgehoben sind, die also nicht 

der durchschnittlichen Demonstrationssituation entsprechen, genauso, wie Sie es im 

Übrigen in Dutzenden anderen Gesetzen auch haben. Der Begriff der „besonderen 

Lage“ ist jetzt kein völlig außerordentlicher auslegungsbedürftiger Rechtsbegriff, den 

es in vielen Bereichen gibt. Die Möglichkeit besteht dann, wenn eine 

Versammlungslage das erfordert.  

 

Und da gibt es keinen Ausschluss von einzelnen Versammlungen und es gibt auch 

keine Versammlung, die automatisch darunterfällt, sondern ich brauche die 

Voraussetzung einer besonderen Lage. 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Vielen Dank, Herr Minister!  

 

Ich rufe jetzt auf den Geschäfts... 
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Ann Christin von Allwörden, CDU: Ich habe eigentlich explizit eine ganz andere 

Frage gestellt. 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Es tut mir leid, wir bewerten nicht die Antwort der Fragen 

beziehungsweise ich bewerte nicht die Antwort auf die Frage, des Ministers. 

 

Ann Christin von Allwörden, CDU: Dann kann ich auch nach dem Wetter fragen. 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Insofern bitte ich jetzt entsprechend, dass der nächste 

Geschäftsbereich aufgerufen werden kann.  

 

Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Ministers für Finanzen und Digitalisierung. 

Hierzu bitte ich den Abgeordneten Paul-Joachim Timm, die Frage zum Thema 

Nummer 10 zu stellen. 

 

Paul-Joachim Timm, AfD: Schönen guten Morgen, Frau Landtagspräsidentin! 

Schönen guten Morgen, Herr Finanzminister!  

 

Ich würde Sie gerne thematisch mitnehmen auf die Insel Hiddensee, die ja gerade vom 

Eis eingeschlossen ist und nur durch den Eisbrecher erreichbar ist. Wenn Sie auf 

Hiddensee von der Ortschaft Kloster nach Grieben laufen, sehen Sie linkerhand die 

rote Kappe des Leuchtturms, rechterhand die Salzwiesen und die Bessine. Und wenn 

Sie ganz scharf rechts gucken, dann sehen Sie auf der Gemarkung Schwedenhagen 

eine Immobilie stehen auf einem Hügel, die leider leer ist. Hierbei handelt es sich um 

das ehemalige Institut für Ökologie und Meeresbiologie der Universität Greifswald, und 

die Gemeinde Seebad Insel Hiddensee begehrt schon seit vielen Jahren zweierlei 

Dinge: einmal den Erwerb dieser Immobilie, um dort kommunalen Wohnraum zu 

schaffen, und einmal die Schaffung von Baurecht, also die Privilegierung, um diesen 

Leerstand zu beseitigen. Ansonsten würde ein baulicher Missstand bestehen und dann 

müsste diese Immobilie abgerissen werden, was sehr schade wäre.  

 

Meine Frage an Sie: Wie ist der Stand der Verhandlungen Ihrerseits, seitens der 

Landesregierung, jetzt mit der Gemeinde Seebad Insel Hiddensee im Hinblick auf 

diese zwei Angelegenheiten? 
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Minister Dr. Heiko Geue: Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin!  

 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, Sie haben uns gedanklich auf die schöne Insel 

mitgenommen, und da wollen wir jetzt auch bleiben. Die Immobilie, die Sie jetzt hier 

aufrufen, die liegt in einem Naturschutzgebiet, deswegen gibt es da besondere 

Herausforderungen. Wir haben schon vor Jahren signalisiert, und dabei bleibt es auch, 

dass aus unserer Sicht das Land gerne an die Stadt verkaufen würde. Der 

Bürgermeister Gens weiß das auch. Jetzt geht es schon seit geraumer Zeit um das 

Thema, kann dort kommunaler Wohnungsraum geschaffen werden. Das ist ja auch 

ein Ziel, das wir mit verfolgen, deswegen unter Umständen auch gute Gründe, um von 

manchen Vorgaben abzuweichen.  

 

Wir haben die Herausforderung, dass die Immobilie, die Fläche liegt nicht nur im 

Naturschutzgebiet, sondern es ist auch Waldgebiet. Das war es allerdings schon auch 

immer. Und es ist auch die Problematik, dass die Kante, die Klippenkante, dass die 

eigentlich nicht 15 Meter entfernt ist, sondern nur 10 Meter. Also es muss Ausnahmen 

geben, und da tun sich bisher, die Landesforst und StALU haben sich noch ein 

bisschen schwergetan.  

 

Ich weiß aber, Ihre Frage ist ja jetzt zum aktuellen Stand, wie ist die Situation. Es hat 

im Dezember ein Gespräch mit allen Beteiligten, Bürgermeister, den entsprechenden 

Ämtern gegeben und es ist vereinbart worden, es hängt jetzt vor allen Dingen, das sind 

meine Informationen zum aktuellen Stand, noch an der Landesforst, die sich aber jetzt 

zeitnah – ich bin mir nicht sicher, ob es gestern, heute oder morgen ist, aber sehr 

zeitnah, noch diesen Monat – auch da noch mal vor Ort die Situation anschauen 

möchte und dann zu einem Ergebnis kommen möchte.  

 

Verständlicherweise will natürlich die Stadt erst kaufen, wenn sie weiß, dass sie auch 

kommunalen Wohnungsbau dort schaffen kann. Und ich denke, wir stehen jetzt kurz 

davor, da auch endgültig eine Entscheidung zu bekommen. 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Herr Abgeordneter, möchten Sie noch eine Nachfrage 

stellen? 
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Paul-Joachim Timm, AfD: Ja, das möchte ich, Frau Landtagspräsidentin.  

 

Sie sprachen es ja gerade an, die Landesforst steht da ein bisschen auf dem Schlauch. 

Meiner Kenntnis nach wird jetzt die Verordnung angepasst, die Waldabstandsflächen 

novellieren soll. Hier soll es die Ausnahme geben, dass bei militärischen 

Liegenschaften oder erneuerbaren Energien eine Ausnahmeregelung geschaffen 

werden kann.  

 

Frage an Sie: Plant die Landesregierung auch, Ausnahmen zuzulassen, wenn es den 

kommunalen Wohnraum betrifft? Und wenn nein, warum nicht? 

 

Minister Dr. Heiko Geue: Sehr geehrter Herr Abgeordneter, für uns, noch mal, ist das 

Ziel der Schaffung kommunalen Wohnungsbaus sehr wichtig. Deswegen ist das 

natürlich ein Thema, das in die Abwägung mit Gewicht hineingenommen wird. 

Trotzdem ist natürlich auch die Waldsituation gerade auch in einem Naturschutzgebiet 

wichtig. Das ist eine Abwägungsfrage, die jetzt vor allen Dingen die Landesforst 

vornehmen muss. Da geben wir auch keine Vorgaben hinein. Die Landesforst weiß 

aber, dass die Landesregierung kommunalen Wohnungsbau auch als wichtig ansieht. 

Entsprechend sind auch alle Informationen vorhanden, und jetzt müssen wir abwarten, 

wie da das Ergebnis der Landesforst sein wird. – Danke! 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Vielen Dank, Herr Minister!  

 

Ich bitte jetzt den Abgeordneten René Domke, die Frage zum Thema Nummer 12 zu 

stellen. 

 

René Domke, FDP: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Guten 

Morgen!  

 

Die Landesregierung hat auf beide meiner Kleinen Anfragen zur Vermögensrechnung 

des Landes eingeräumt, dass die Fragen zur stichtagsbezogenen Bewertung von 

Vermögen – also in Klammern Bilanzpositionen, die wir nicht haben – schlichtweg nicht 

beantwortbar sind. Das heißt im Klartext, die Landesregierung kann dem Parlament 
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nicht sagen, über welches Vermögen das Land zum 31.12.24 verfügte und welche 

insbesondere impliziten Verbindlichkeiten bestanden haben.  

 

Es wurde darauf hingewiesen, dass es konzeptionelle Vorarbeiten geben soll für eine 

Vermögensrechnung. Die sollen aber erst nach der geplanten Umstellung des 

Aktivverfahrens zum 01.01.27 beginnen. Ich will mal betonen, 36 Jahre nach 

Gründung des Landes fehlt uns nach wie vor eine solche Vermögensrechnung. 

 

Meine konkrete Frage, Herr Minister: Können Sie konkret darlegen, welche Schritte 

und Meilensteine für die Erstellung der Vermögensübersicht jetzt vorgesehen sind und 

wie dann sichergestellt wird, dass dem Landtag – immerhin gibt es ja Kontrollrechte 

und Auskunftsrechte der Abgeordneten und natürlich auch Anforderungen des 

Haushaltsgrundsätzegesetzes –, also welche Schritte werden Sie jetzt konkret 

einleiten, um das sicherzustellen, dass es dann nach 27 relativ schnell eine 

Vermögensrechnung geben kann? 

 

Minister Dr. Heiko Geue: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr 

Abgeordneter! Dass wir wissen, über welches Vermögen wir verfügen, das ist sehr 

wichtig, das können Sie aber auch entnehmen dem Vermögensbericht, den Sie ja mit 

der Rechnungslegung auch bekommen haben zuletzt für das Haushaltsjahr 2024.  

 

Das, was Sie zu Recht fragen, ist ja die Frage letztendlich auch nach 

Vermögensveränderungen, Schuldenveränderungen, Ressourcenverbrauch. Also 

diese zusätzlichen wichtigen Daten, die aus meiner Sicht auch wichtig sind, das ist ja 

letztendlich die Grundentscheidung, geht man in Richtung einer Doppik oder geht man 

in Richtung einer erweiterten Kameralistik. Das Land hat bisher eben den kameralen 

Ansatz, alles, was damit verbunden ist. 

 

Sie haben jetzt gesagt, nach 36 Jahren – ich bin noch nicht ganz so lange 

verantwortlich. In der Zeit, in der ich jetzt verantwortlicher Finanzminister bin, muss ich 

Ihnen ehrlich sagen, das sind für uns wichtige Themen, die wir gerne auch 

weitergeführt hätten und schneller gemacht hätten. Angesichts der ständigen Krisen, 

Herausforderungen, die zu bewältigen waren, mussten wir das ein bisschen 

hintenanstellen, vor allen Dingen, ganz zentral, weil wir prioritär gesagt haben, wir 
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brauchen das IT-Rechenverfahren, Kassenrechnungsverfahren, Haushaltsverfahren – 

sehen Sie auch so. Sie wissen, dass wir da Schwierigkeiten hatten. Wir sind aber ja 

bei der Implementierung jetzt dabei, deswegen ist für uns ab dem 01.01.27 das ein 

wichtiges Thema, erweiterte Kameralistik.  

 

Ich weiß, Sie würden lieber in Richtung Doppik gehen, aber noch mal, das sind … 

Gerade auch die herauszufinden, welche Vermögenswerte in der Bewertung da sind, 

das ist nicht so einfach, weil es für manche Vermögenswerte auch keinen Markt gibt. 

Also es muss dann auch entsprechend noch mal tiefer gegraben werden, beurteilt 

werden. Das ist ein erheblicher Aufwand, den wollen wir aber ab 27 angehen, dass wir 

das dann auch im Laufe der nächsten Legislaturperiode umgesetzt bekommen. Dann 

hätte der Landtag schon mal deutlich weitergehende Informationen – das, was Sie sich 

ja wünschen. Wie gesagt, klares Ziel, ab dem 01.01.27. 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Vielen Dank, Herr Minister!  

 

Herr Abgeordneter, möchten Sie noch eine Nachfrage stellen? 

 

René Domke, FDP: Ja, danke, Frau Präsidentin! Danke auch, Herr Minister!  

 

In der Tat, mir geht es mehr um den Ressourcenverbrauch, um einfach wegzukommen 

davon, dass wir nach 40 Jahren ganz überrascht sind, dass eine Brücke mal wieder 

zu machen ist oder sonst irgendwas, etwas planmäßiges Handeln.  

 

Mit welchen personellen und sachlichen Ressourcen werden Sie denn diesen Prozess 

unterstützen? Was wird da gebunden an Personal und auch an sachlichen 

Ressourcen? 

 

Minister Dr. Heiko Geue: Sehr geehrter Herr Abgeordneter, wir haben dann die 

Haushaltsabteilung, die dafür schwerpunktmäßig die Umsetzung machen wird. Da 

sind wir in der Planung. Ich kann Ihnen jetzt keine konkreten Mannstunden sozusagen 

sagen, aber das wird in der Prioritätenliste nach oben gezogen und entsprechend sich 

dann darum gekümmert. 
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René Domke, FDP: Vielen Dank! 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Vielen Dank, Herr Minister!  

 

Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Ministers für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus 

und Arbeit und bitte den Abgeordneten Wolfgang Waldmüller, die Frage zum Thema 

Nummer 15 zu stellen. 

 

Wolfgang Waldmüller, CDU: Guten Morgen, Frau Präsidentin! Guten Morgen, Herr 

Dr. Blank!  

 

Thema Sicherung regionaler Wirtschaftskraft, Hafenentwicklung und militärische 

Nutzung zur Befragung der Landesregierung: Wie bewertet die Landesregierung die 

wirtschaftliche Auswirkung der US-Marinepräsenz im Ostseehafen Rostock auf 

Arbeitsplätze, Investitionen und regionale Wertschöpfung? 

 

Minister Dr. Wolfgang Blank: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr 

Abgeordneter! Ganz herzlichen Dank für die Frage! Ich glaube, das Thema der grauen 

Industrie ist ein Thema, das begleitet uns ja in vielen Bereichen, und wir sehen da 

natürlich viele Potenziale.  

 

Ich möchte zum Thema Hafen vielleicht auch noch mal ausführen, dass wir generell 

das Thema haben, dass die Häfen für uns ganz zentrale Bedeutung haben und 

insbesondere der Hafen in Rostock. Wir konnten es ja im letzten Jahr auch begehen, 

65 Jahre gefeiert. Der Hafenempfang in diesem Jahr hat gezeigt, dass er wirtschaftlich 

eine enorme Bedeutung hat. Ich möchte es auch noch mal kurz mit Zahlen unterlegen. 

Ich glaube, das Thema der Seehäfen haben wir hier ja auch schon mehrfach diskutiert, 

wir haben hier ein großes Potenzial. Der Rostocker Hafen ist hier der, ich sage mal, 

auch der wirtschaftliche Turbo und auch am Ende die Jobmaschine nicht nur für 

Rostock, sondern auch für die ganze Region.  

 

Ich möchte das jetzt gar nicht auf einzelne, wie sagt man, Nationen hier beschränken. 

Wir wissen, dass der Rostocker Hafen in dem grauen Bereich eine große Bedeutung 

hat. Da gibt es auch vielerlei Überlegungen, die wir, glaube ich, aber hier nicht 
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diskutieren wollen und auch können. Wir wissen auch, dass das Thema 

Hafeninfrastruktur sich besonders eignet, auch vielleicht das ein oder andere Projekt 

hier noch mal in einem anderen Licht zu betrachten. Das hat strategische Bedeutung. 

Da geht es um das Thema natürlich der Infrastruktur vor Ort: Kaianlagen, 

Spundwände, Erreichbarkeit auf allen logistischen Wegen und bis hin zum Thema 

Energie. Insofern würde ich das jetzt erst mal dabei belassen. Ich möchte es nicht auf 

das Thema Nation beschränken. 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Herr Abgeordneter, möchten Sie eine Nachfrage stellen? 

 

Wolfgang Waldmüller, CDU: Unbedingt! 

 

Minister Dr. Wolfgang Blank: Gerne. 

 

Wolfgang Waldmüller, CDU: Die Bedeutung haben Sie hervorgehoben, auch für die 

unterschiedlichen Nationalitäten, oder haben Sie nicht festgestellt, aber insgesamt, 

sagen wir, für alle Nationalitäten dann.  

 

Wie bewerten Sie denn vor diesem Hintergrund dann die Aussage Ihres 

Regierungspartners, namentlich Christian Albrecht, in der Bürgerschaft – aber er ist ja 

hier im Landtag und ist auch Regierungspartner –: „Keine Akzeptanz für 

völkerrechtswidrige Kriegspolitik, US-amerikanische Kriegsschiffe“  

 

(Martin Schmidt, AfD: Putin-Freund!) 

 

„sind in Rostock unerwünscht.“  

 

(Torsten Koplin, Die Linke: 

Richtig! Schöne Aussage!) 

 

Vor dem Hintergrund der Wertschöpfung und der Bedeutung, wie bewerten Sie diese 

Aussage von Ihren Regierungspartnern? 
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(Zurufe von Christian Albrecht, Die Linke, 

und Torsten Koplin, Die Linke) 

 

Minister Dr. Wolfgang Blank: Ich glaube, wir hatten ja ein ähnliches Thema, ja, sehr 

geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, wir hatten ja, glaube ich, 

ein ähnliches Thema in der letzten Sitzung hier. Da haben wir über … Wir stehen da, 

glaube ich, in einem guten Austausch, in einem konstruktiv-kritischen Austausch. 

Meine Meinung ist bekannt, wir sind auch hier im ständigen Austausch dazu. Wir 

sprechen hier nicht über Angriff, sondern wir sprechen hier über Verteidigung, wir 

sprechen über Resilienz, auch Bereitschaft, die wir hier in der Bevölkerung auch 

natürlich sehen. Und in diesem großen Kontext sind wir da im Gespräch, und ich sehe 

da ehrlich gesagt einen guten Austausch und wenig,  

 

(Heiterkeit bei Harry Glawe, CDU) 

 

wenig, was dazwischenpasst, weil wir ja immer beides sehen. 

 

Ich weiß jetzt gar nicht, wer da lacht, aber ich darf ja keine Fragen stellen.  

 

(Heiterkeit bei Harry Glawe, CDU: 

Herr Blank, Herr Blank!) 

 

Punkt! Genau! – Danke schön! 

 

(Beifall vonseiten der Fraktionen 

der SPD und Die Linke) 

 

Präsidentin Birgit Hesse: Vielen Dank, Herr Minister!  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, gemäß Paragraf 65 Absatz 6 unserer 

Geschäftsordnung ist die Dauer der Befragung der Landesregierung auf eine Stunde 

begrenzt. Vor diesem Hintergrund bitte ich die Abgeordneten, die ihre Fragen nicht 

mehr stellen konnten, diese bis heute 12:00 Uhr ausformuliert im 

Parlamentssekretariat einzureichen. Die Landesregierung wird gebeten, diese 
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spätestens bis zum 11. Februar 2026 zu beantworten. Damit sind wir am Ende der 

heutigen Befragung der Landesregierung.  

 

Vereinbarungsgemäß rufe ich an dieser Stelle den Tagesordnungspunkt 18 auf … 

 




